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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1998

Norm

StPO §285 f

Rechtssatz

Weil § 285 Abs 1 StPO nur eine Ausführung der Beschwerdegründe vorsieht, sind zum aufklärenden Bericht des

Gerichtshofes erster Instanz erstattete Stellungnahmen nur soweit beachtlich, als sie sich auf die von der Anorndung

nach § 285f StPO betroffene Problematik beziehen.
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